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Sachverhalt:

Das „Sofortprogramm Innenstadt“ war eine Landesinitiative des NRW Heimat-
Ministeriums. Das Förderprogramm lief von 2020 bis 2023. In dem Baustein
„Anmietungen“ konnten Existenzgründer und Geschäftsbetreiber in bisherigen
Leerständen - befristet für zwei Jahre - von verminderten Mieten profitieren.

Insgesamt neun Ladenlokale konnten in dem Förderzeitraum mithilfe dieser
Förderung vermietet werden. Fünf Betreiber davon haben ihren
Geschäftsbetrieb in diesem Zeitraum verstetigt und haben nach Ablauf des
Programms eigenständige Folgemietverträge ab 01.01.2024 abgeschlossen.

Im Januar fand ein Gespräch zwischen vier Geschäftsbetreibern (Teilnehmer
am Sofortprogramm) und der Verwaltung statt, in dem sich über das
Förderprogramm und die bisherigen Erfahrungen der Unternehmerinnen und
Unternehmer ausgetauscht wurde.

Für die Jahre 2024 -2026 hat die Stadt Brakel eine Bewilligung im
Nachfolgeprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“
erhalten, sodass auch für die kommenden Jahre ein Förderzugang besteht.
Dabei werden bereits im Sofortprogramm geförderte Standorte / Ladenlokale
nicht erneut gefördert.

Ein Bericht über das Gespräch mit den Gewerbetreibenden vom
„Sofortprogramm Innenstadt“ erfolgt in der Sitzung.

Brakel, 22.02.2024/Abt .BL/Prott
Der Bürgermeister
In Vertretung

Alexander Kleinschmidt

Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing

04.03.2024 Kenntnisnahme

öffentlich Berichterstatter: Alexander Kleinschmidt
/ David Prott

Sofortprogramm Innenstadt-Bericht über den Austausch
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